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Genehmigungsmanagement und Fachgutachten für 8  
Windparks; Handlungsempfehlung für die Problembewälti- 
gung aus den Folgen des BVerwGm Zrt, v, 21,20.2004-4C 3/04   
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 

            
 

 
      

 
 
 
 

                                                  
 

 
 
                              

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Projektbeschreibung 
 
Ende Oktober 2004 hat das sogenannte „Windfarmurteil“ zu regen Diskussionen und zur 
starken Verunsicherung bei den Planern und Betreibern von Windkraftanlagen geführt. Neben 
den Auswirkungen des Urteils auf neue Vorhaben und laufende Genehmigungsverfahren 
führten die Konsequenzen des Urteils für jeden Betreiber einer Windkraftanlage, die nach 
dem 03.08.01 genehmigt wurde, zu der Frage, ob für seine Windkraftanlage/seinen Windpark 
eine rechtsgültige Genehmigung im richtigen Genehmigungsverfahren besteht und welche 
Konsequenzen sich aus einer formal rechtswidrigen Genehmigung für die Errichtung und den 
Betrieb seiner Anlagen ergeben können.  

Da die Konsequenzen einer Anlagenstillegung einen wirtschaftlich inakzeptablen „Worst-
case-Fall“ darstellten, war aus rechtlicher Sicht die Prüfung der konkreten Genehmi-
gungssituation für jeden Windpark mit einer Genehmigung nach dem 03.08.01 erforderlich. 
Aber auch für Windparks mit Baugenehmigungen vor dem 03.08.01 ergab sich konkreter 
Handlungsbedarf, wobei hier die Rechtsgültigkeit der Baugenehmigungen außer Frage stand.  

 

 
Die Windparks 

 Irxleben, 3 WKA GE Windenergy 1,5 sl, Niedersachsen 

 Trennewurth 5 WKA Vestas V 66, Schleswig-Holstein 

 Salingen 2 WKA Enron TW 1,5sl, Nordrhein-Westfalen  

 Brimingen, 2 WKA Nordex N 62; Rheinland-Pfalz 

 Hakenstedt, 5 WKA Vestas V 80, Sachsen-Anhalt 

 Schackensleben, 1 WKA Enron Wind TW 1,5 sl; Nordrhein-Westfalen 

 Drochtersen 4 WKA GE Windenergy 1,5 sl, Niedersachsen  

 Amesdorf, 7 WKA Enron Wind TW 1,5 s, Sachsen-Anhalt 

wurden in Ortsterminen besichtigt und Recherchen bei den Genehmigungsbehörden 
durchgeführt. 

 



                                                           Projektreferenz 

Genehmigungsmanagement und Fachgutachten für 8 Windparks             Seite 2 

 

ium · Petra Leischwitz · Kieselsteinweg 10 ·  56322 Spay  · Tel. 026 28 - 98 89 58 · p.leischwitz@iu-m.de  · www.iu-m.de 

 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Antrag auf Genehmigung nach § 4 BImSchG wurde im Dezember 2002 für 15 
Windkraftanlagen des Typs GE Wind Energy 1,5 sl mit einer Leistung von 1,5 MW, 77 m 
Rotordurchmesser und einer Nabenhöhe von 100 m gestellt. Die Netzanbindung war über ein 
noch zu errichtendes Umspannwerk in die 110 kV-Freileitung mit einer Kabeltrasse von 25 km 
Länge geplant.  
 
Der unterstützenden Haltung von Kreis und Gemeinden stand eine ablehnende Haltung der 
Genehmigungs- und der Naturschutzbehörde gegenüber, so dass zahlreiche Gespräche mit 
den brandenburgischen Wirtschaft- und Naturschutzministerien geführt wurden und juristische 
Begleitung zur Verfahrensbeschleunigung eingesetzt wurde.   
 
Im Juli 2004 wurden 11 der 15 beantragten Windkraftanlagen genehmigt. Im Anschluss an die 
Genehmigung wurde ein Widerspruchsverfahren gegen die Ablehnung der 4 Windkraftanlagen 
betrieben.  
 
Da das Projekt nach der Genehmigung infolge der Insolvenz des Projektinitiators Conwind 
GmbH nicht umgesetzt werden konnte, und somit die abgeschlossenen Pacht- und 
Nutzungsverträge nicht erfüllt wurden, kam es zu einer Konkurrenzplanung am genehmigten 
Standort. Nachdem die Umweltprojekte und Windenergie GmbH & Co. Neu Zauche KG 2005 
die Rechte am Projekt übernommen hatte und das Projekt schlüsselfertig an einen Investor 
veräußern konnte, mussten die Verträge auf die neue Gesellschaft übertragen werden. Ein Teil 
der Verträge war nicht mehr rechtswirksam, so dass die Parkkonfiguration überarbeitet und 
neue Grundstücksverträge akquiriert werden mussten.  
 
 
 
AG:  Umwelt Windrad UWR GmbH & Co. Drochtersen/Irxleben 

Umwelt Wind UW GmbH & Co. Trennewurth/Weibern-Rieden KG 
Umweltkonzept UK GmbH & Co. Schackensleben/Salingen KG 
Umwelt Management E.N.O. GmbH & Co. Brimingen/Wertheim KG 
Umwelt Aufwind UA gmbH & Co. Hakenstedt/Lehrte KG 
UmweltKonzept UK GmbH & Co. Schackensleben/Salingen KG 
Umweltwindkraft UWK GmbH & Co. Amesdorf/Wellen KG 

 
Umfasst:  Ermitteln der genehmigungsrechtlichen Ausgangssituation, 

Klassifikation  
von WKA und räumlichem Einwirkungsbereich, länderspezifische 
Erlasse,  
Entwicklung eines Handlungsleitfadens, Analyse, Problembewertung,  
Handlungempfehlung zu den genehmigungsrechtlichen Fragestellungen  
(BImSchG, BauGB)  
  

 

Die länderspezifischen Erlasse wurden ausgewertet und die Genehmigungssituation auf Grundlage 
der vorliegenden Unterlagen nach einem mit dem Auftraggeber abgestimmten Handlungsleitfaden 
bewertet. Die Fachgutachten endeten mit einer gutachterlichen Empfehlung für die weitere genehmi-
gungsrechtliche Vorgehensweise der Gesellschaft. 
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